Sonderfälle bei der Kirchensteuer
Warum sie in manchen Fällen reduziert werden kann

Tina steht am Fenster ihres Wohnzimmers. Eben kam der Anruf vom Arbeitgeber: Ihre Stelle fällt den Einsparmaßnahmen zum Opfer. Obwohl sie es kommen sah, ist es ein Schock. Ein kleiner Trost: Sie erhält eine Abfindung. Doch was bedeutet das steuerlich? Muss sie als Kirchenmitglied auch Kirchensteuer auf die Abfindung zahlen?
Auf ihrem Steuerbescheid hat Tina die Nummer des Kirchensteuertelefons entdeckt. Sie ruft direkt an. Nach einer kurzen Schilderung des Sachverhalts wird sie an die zuständige Sachbearbeiterin der Evangelischen Landeskirche weitergeleitet, die ihr wertvolle Tipps gibt. Denn was Tina nicht wusste: Bei Abfindungen bei Arbeitsplatzverlust oder auch Gewinnen aus dem Verkauf eines Betriebs gelten Sonderregelungen. Das hat mit Paragraf 34 Absatz 1 Einkommensteuergesetz zu tun, der bestimmte außerordentliche Einkünfte privilegiert. Auch die Evangelische Kirche orientiert sich daran – und ermäßigt Kirchensteuer, die darauf entfällt, um 50 Prozent. 
Als am Nachmittag Tinas Vater auf einen Kaffee vorbeikommt, ist die Abfindung natürlich Thema. Außerdem kommen sie auf seine Lebensversicherung zu sprechen. Diese wird nämlich in Kürze ausbezahlt. Er vermutet, dass auch darauf Kirchensteuer anfällt. „Gibt es da auch eine Erleichterung?“, fragt er. Das weiß Tina nicht – und wählt erneut die Nummer der Landeskirche. 
Pauschal kann die Steuerexpertin ihr diese Frage aber nicht beantworten. Sie erklärt: Bei Leistungen aus Kapitallebens- und Rentenversicherungen handelt es sich in der Regel um Einkünfte aus Kapitalvermögen. Diese unterliegen der „normalen“ Versteuerung, die zum Beispiel auch bei Aktien gilt. Da kann auch Kirche keine Ausnahme machen. Anders ist das bei Einmalleistungen aus Altersvorsorgeverträgen, Pensionsfonds und Direktversicherungen im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung. Diese können ermäßigt besteuert sein. Ob die Voraussetzungen hierfür vorliegen, prüft das Finanzamt im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung. 
„Grundsätzlich,“, gibt Tina ihrem Vater weiter, „kommt es wohl darauf an, wie das Finanzamt die Einkünfte bewertet und ob diese unter den Paragrafen 34 Absatz 1 Einkommensteuergesetz fallen. Wenn das der Fall ist, kann auch die Kirche eine Ausnahme bei der Kirchensteuer machen.“ Das wollen beide nun für ihre Einkünfte prüfen lassen und dann einen formlosen Antrag auf Ermäßigung der Kirchensteuer bei der Landeskirche stellen. Kontakt zum Kirchensteuer-Telefon
Telefon: 0800 / 7137137 (gebührenfrei)
Erreichbarkeit: Mo-Fr 8:00-16:00 Uhr
E-Mail: kirchensteuer@elk-wue.de


Kirchensteuer wirkt – vor der Haustür und weltweit
Kirchensteuer wird da eingesetzt, wo sie gebraucht wird – das gilt auch für die Kirchensteuer auf außergewöhnliche Einkünfte. Sie wirkt innerhalb und außerhalb der kirchlichen Gemeinschaft, z. B. im Bereich Kinder und Jugend, in der Seelsorge, der Diakonie, in Kultur und Gottesdiensten. So unterstützt sie in vielen Bereichen der Gesellschaft. Wo genau – das erfahren Sie unter www.kirchensteuer-wirkt.de.  
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Was Sie wissen sollten bei außergewöhnlichen Einkünften
Es gibt Fälle, in denen sowohl die Einkommensteuer als auch die Kirchensteuer reduziert wird bzw. werden kann. Das ist in der Regel dann der Fall, wenn die außergewöhnlichen Einkünfte (Abfindungen, einmalige Leistungen der betrieblichen Altersversorgung etc.) unter § 34 Absatz 1 Einkommensteuergesetz fallen. Wer solche Einkünfte erwartet, sollte sich frühzeitig mit dem Kirchensteuertelefon der Landeskirche in Verbindung setzen. Auch wenn es keine pauschalen Erleichterungen gibt, lohnt sich eine Anfrage bei der Kirche. Für die Ermäßigung ist dann ein formloser Antrag ausreichend. Für Erbschaften gilt das übrigens nicht; auf Erbschafts- und Schenkungsteuer fällt keine Kirchensteuer an. 
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